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Entschließung 

des Nationalrates vom 31. Jänner 2002 

betreffend konsequentes Vorgehen der Bundesregierung in Fragen der Erweiterung 

der Europäischen Union 

,Der Nationalrat bekräftigt Österreichs Bekenntnis zu einem gemeinsamen Europa, das auf 

der Solidarität und Gleichberechtigung der Staaten und der Achtung der Vielfalt ihrer 

Geschichte, Kultur und Traditionen beruht, Freiheit, Frieden und Wohlstand sichert und die 

endgültige Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents verwirklicht. In diesem 

Sinne wird die Bundesregierung ersucht, die Erweiterung der Europäischen Union im 

Interesse unseres Landes weiterhin konstruktiv mitzugestalten und gleichzeitig auch an der 

Weiterentwicklung der Integration zwischen den Mitgliedstaaten der EU mitzuwirken und 

dabei die österreich ischen Anliegen auf europäischer Ebene wirksam und nachhaltig zu 

vertreten. 

Die Bundesregierung wird insbesondere ersucht, die Europapolitik auf der Grundlage des 

Regierungsübereinkommens vom 3. Februar 2000 und der Entschließung des Nationalrates 

vom 21. November 2001 betreffend die Erweiterung der Europäischen Union (10S/E, . 

322/UEA) konsequent fortzusetzen. 

Die Bundesregierung wird weiters ersucht, im Rahmen der regionalen Partnerschaft sowie 

auf bilateraler Ebene die Zusammenarbeit mit Österreichs Nachbarstaaten zur Vorbereitung 

der Erweiterung der Europäischen Union weiter auszubauen. 

. . 
Die Bundesregierung wird ferner ersucht, nach den Parlamentswahlen in der Tschechischen 

Republik und der darauffolgenden Bildung einer neuen Regierung auf der Grundlage der 

Entschließung des Nationalrates vom 21.November 2001 betreffend die Umsetzung des 

"Protokolls von Melk"(104/E, 318/UEA), des Abkommens von Brüssel vom 29. November 

2001 (BGBI 266/2001 Teil 111) betreffend "Schlussfolgerungen des Melker Prozesses und 

Follow up", der Stellungnahme des Hauptausschusses des Nationalrates vom 
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7. Dezember 2001 (S-4), des Zirkularbeschlusses des Ministerrates vom 8. Dezember 2001 

betreffend "Schlussfolgerungen des Melker Prozesses und Follow up" und der Entschließung 

des Nationalrates vom 12. Dezember 2001 betreffend "konsequente Fortführung der 

österreichischen Anti-Atompolitik" (113/E, 344/UEA) Gespräche mit der neuen tschechischen 

Regierung aufzunehmen und dabei unter Zugrundelegung der parlamentarischen 

Beratungen des "Temelin-Volksbegehrens" vom Jänner 2002 Vertreter aller im Nationalrat 

vertretenen Parteien mit dem Ziel einer erneuerten 4-Parteien-Politik in dieser Frage 

einzuladen. 

Die Bundesregierung wird weiters ersucht, in den Gesprächen mit der Tschechischen 

Republik und Slowenien weiterhin mit Nachdruck darauf hinzuwirken, dass die 

menschenrechtswidrigen Gesetze und Dekrete aus den Jahren 1945 und 1946, die sich auf 

die Vertreibung einzelner Volksgruppen beziehen, nicht mehr gelten. 
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